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BESCHLUSSPROTOKOLL 
15./16. Sitzung vom 29. Oktober 2024 
 
Traktandum 1 Vorlage des Stadtrats vom 12. Dezember 2023: 
 Einführung von Betreuungsgutscheinen in der familien- und 

schulergänzenden Kinderbetreuung in der Stadt Schaffhausen 
 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 12. Dezember 2023: Einführung 
von Betreuungsgutscheinen in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung in 
der Stadt Schaffhausen und den Bericht und Antrag der Bildungskommission vom 
8. Juli 2024 sowie die heute beschlossenen Änderungen in der Schlussabstimmung 
mit 28 : 2 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 12. Dezem-

ber 2023 betreffend der Einführung von Betreuungsgutscheinen in der Stadt 
Schaffhausen sowie vom Bericht und Antrag der Bildungskommission vom 8. Juli 
2024. 
 

2. Die von der Bildungskommission geänderte «Verordnung über die finanzielle 
Unterstützung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung» (RSS 680.1) 
wird vom Grossen Stadtrat genehmigt und verabschiedet. 
 

3. Der Stadtrat wird beauftragt, eine elektronische Gesuchsprüfung bzw. 
Digitalisierung des Prozesses für Betreuungsgutscheine zu implementieren, 
sofern die Kosten in eigener Kompetenz beschlossen werden können. 
 

4. Der Grosse Stadtrat nimmt das «Reglement über die familienergänzende Kinder-
betreuung» (RSS 680.3) zur Kenntnis. 
 

5. Die Ziffer 2 dieses Beschlusses unterliegt, gestützt auf Art. 25 lit. b der Stadtver-
fassung dem fakultativen Referendum. 
 

6. Das am 7. Mai 2022 erheblich erklärte Postulat (Nr. 01/22) «Kantonale Krippen-
subvention besser verteilen» von Grossstadtrat Matthias Frick (SP) wird abge-
schrieben. 

 
 
 
 
Traktandum 2 Vorlage des Stadtrats vom 28. November 2023: 
 Gegenvorschlag zur «Volksinitiative zur Förderung des 

gemeinnützigen Wohnraums (Wohnrauminitiative)» 
 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 28. November 2023: Gegen-
vorschlag zur «Volksinitiative zur Förderung des gemeinnützigen Wohnraums (Wohn-
rauminitiative)» und den Bericht und Antrag der Spezialkommission vom 1. Juli 2024 
sowie die heute beschlossenen Änderungen in der Schlussabstimmung mit 
18 : 12 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, wie folgt gut:    



Beschlussprotokoll Nr. 15 und Nr. 16 vom 29. Oktober 2024  2 
 
 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrates vom 28. Novem-

ber 2023 betreffend Gegenvorschlag zur «Volksinitiative zur Förderung des gemein-
nützigen Wohnraums (Wohnrauminitiative)» sowie vom Bericht und Antrag der 
Spezialkommission vom 1. Juli 2024. 

 
2. Die «Volksinitiative zur Förderung des gemeinnützigen Wohnraums (Wohnraum-

initiative)» wird den Stimmberechtigten mit dem Antrag auf Ablehnung unterbreitet. 
 
 
 
 
Traktandum 3 Vorlage des Stadtrats vom 4. Juni 2024: 
 Entwicklung Areal «Hafeteckel» 
 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 4. Juni 2024: Entwicklung Areal 
«Hafeteckel» und den Bericht und Antrag der Baufachkommission vom 28. August 2024 
in der Schlussabstimmung mit 24 : 7 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrates vom 4. Juni 2024 

betreffend «Entwicklung Areal Hafeteckel» sowie vom Bericht und Antrag der 
Baufachkommission vom 28.08.2024. 
 

2. Der Grosse Stadtrat stimmt dem Kauf des Teilgrundstücks auf GB 3121 im Umfang 
von ca. 673 m2 zum Preis von 814'300 Franken zu den in der Vorlage (Kap. 3.1.2.1) 
genannten Bedingungen zu. 
 

3. Der Grosse Stadtrat stimmt der Übernahme des Baurechts für das Teilgrundstück 
von GB 3121 im Umfang von ca. 1335 m2 zu den in der Vorlage (Kap. 3.1.2.2) ge-
nannten Bedingungen zu. Der Grosse Stadtrat ermächtigt den Stadtrat, das Baurecht 
betreffend Teilgrundstück von GB 3121 auf erstes Verlangen der Baurechtsgeberin 
käuflich zu erwerben. 
 

4. Der Grosse Stadtrat ermächtigt und beauftragt den Stadtrat, das Areal «Hafeteckel» 
(GB Nr. 3121, 3122 und 3123) gemäss den in der Vorlage genannten Bedingungen 
(Kap. 4.2) im Baurecht zu vergeben. 

 
 
 
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS 
 
 
Der Präsident: Die Ratssekretärin: 
 
 
Stephan Schlatter (FDP) Sandra Ehrat 
 
 
 
 
Schaffhausen, 29. Oktober 2024/saneh 


